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Kurztitel 

Zulassungsstellenverordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 464/1998 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 200/2002 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

25.05.2002 

Abkürzung 

ZustV 

Index 

90/02 Kraftfahrrecht 

Text 

Räumlichkeiten 

§ 2. (1) Die Zulassungsstelle muß über Räumlichkeiten in Gebäuden verfügen, die eine Abwicklung 
der übertragenen Aufgaben ermöglichen. Eine räumliche Trennung zum sonstigen Geschäftsbetrieb der 
Versicherung (Kundenbüro) ist nicht erforderlich. Eine räumliche Trennung zum Geschäftsbetrieb 
anderer gewerblicher oder nicht gewerblicher Tätigkeiten muß aber sichergestellt sein. 

(2) Die Zulassungsstelle muß über die entsprechenden Anlagen zur elektronischen 
Datenverarbeitung verfügen, die zur Abwicklung der übertragenen Aufgaben und zur Datenübermittlung 
erforderlich sind. Für die Ausstellung der amtlichen Dokumente muß weiters ein geeigneter Drucker 
vorhanden sein. 

(3) Amtliche Dokumente, wie insbesondere Kennzeichentafeln, Begutachtungsplaketten und 
Zulassungsbescheinigungen, müssen stets vor dem Zugriff Unbefugter geschützt aufbewahrt werden. 
Insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten müssen Kennzeichentafeln, Begutachtungsplaketten, 
Zulassungsbescheinigungen sowie der oder die Zulassungsstellenstempel sicher aufbewahrt werden. 

(4) Im Ermächtigungsbescheid gemäß § 40a Abs. 4 KFG 1967 ist der Standort der Zulassungsstelle 
anzuführen. Weitere Zulassungsstellen bzw. eine Standortverlegung einer bereits bestehenden 
Zulassungsstelle an eine neue Adresse dürfen erst nach Anzeige an den Landeshauptmann, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich die Zulassungsstelle eingerichtet werden soll, und deren Überprüfung eröffnet 
werden. Der Landeshauptmann hat den Ermächtigungsbescheid entsprechend zu ergänzen. 
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